
Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Zweite 
Kammer) vom 27. Oktober 2010 — Birkhoff/Kommission 

(Rechtssache F-60/09) ( 1 ) 

(Beamte — Dienstbezüge — Familienzulagen — Zulage für 
unterhaltsberechtigte Kinder — Kind, das dauernd gebrechlich 
ist oder an einer schweren Kranke leidet, die es ihm unmöglich 
macht, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten — Antrag auf 
verlängerte Zahlung der Zulage — Art. 2 Abs. 5 des 
Anhangs VII des Statuts — Höchstbetrag für das Einkommen 
des Kindes als Voraussetzung für die verlängerte Zahlung der 

Zulage — Von diesem Einkommen abzugsfähige Kosten) 

(2010/C 346/119) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Parteien 

Kläger: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Deutschland) (Prozessbevoll
mächtigte: Rechtsanwältin C. Inzillo) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: J. 
Currall und B. Eggers im Beistand von Rechtsanwalt A. Dal 
Ferro) 

Gegenstand der Rechtssache 

Aufhebung der Entscheidung, mit der der Antrag des Klägers 
auf verlängerte Zahlung der Zulage für ein unterhaltsberechtig

tes Kind nach Art. 2 Abs. 5 des Anhangs VII des Statuts abge
lehnt worden ist 

Tenor des Urteils 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Herr Birkhoff trägt sämtliche Kosten. 

( 1 ) ABl. C 205 vom 29.8.2009, S. 50. 

Beschluss des Gerichts für den öffentlichen Dienst vom 
23. September 2010 — Bui Van/Kommission 

(Rechtssache F-51/07 RENV) ( 1 ) 

(2010/C 346/120) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Der Präsident der Zweiten Kammer hat die Streichung der 
Rechtssache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 170 vom 21.7.2007, S. 43.
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